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Statuten des Elternvereines an der
Bildungsanstalt fiir Elementarpadagogik - BAfEPS
1080 Wien, Lange Gasse 47
ZVR-Zahl: 306554195

Priambel: ,Schriftlich” bedeutet die Ubermittlung von schriftlicher Information in geeigneter Form und schlief3t

§1

neben dem Postweg insbesondere E-Mail und Fax, aber auch andere elektronische Informationswege ein,
sofern einzelne Adressat/innen keine anders lautende Definition vorgeben.

In der Folge wird aufgrund der Lesbarkeit weitgehend auf gender-neutrale Formulierungen verzichtet. Die
verwendete mdnnliche Form ist entsprechend fiir weibliche und ménnliche Funktionére anzuwenden.

Name und Sitz des Vereines

Der Verein fihrt den Namen , Elternverein an der Bildungsanstalt flir Elementarpadagogik, BAfEP 8“ und hat
seinen Sitz in Wien. Zustelladresse ist die Adresse der Schule.

§2

Zweck des Vereines

1. Der Elternverein hat die Aufgabe, die Interessen der Vereinsmitglieder an der Unterrichts- und

§3

Erziehungsarbeit der Schule zu vertreten und die notwendige Zusammenarbeit von Elternhaus und
Schule zu unterstitzen, insbesondere

an der Verwirklichung der Aufgaben der 6sterreichischen Schulen im Sinne der Schulorganisation
mitzuwirken,

die den Elternvereinen auf Grund schulunterrichtsgesetzlicher Bestimmungen lbertragenen Rechte
und Mitsprachemaglichkeiten wahrzunehmen,

die Schule, Mitglieder des Vereines sowie die Schiler/innen in schulischen Angelegenheiten zu
unterstiitzen,

Mitglieder bei Bedarf finanziell zu unterstitzen (z.B. bei Schulveranstaltungen, Projekte/Workshops,
Theater-, Museum- und Kinobesuche)

Veranstaltungen informativer, bildender, gesellschaftlicher und dhnlicher Art abzuhalten bzw. zu
fordern (zum Beispiel Schulball),

die flr Unterrichts- und Erziehungszwecke verfligbaren Einrichtungen der Schule im Einvernehmen mit
der Schulleitung und den Lehrern und erforderlichenfalls mit der zustandigen Schulbehérde
auszugestalten.

Von der Tatigkeit des Elternvereines sind ausgeschlossen
a. parteipolitische Angelegenheiten
b. regelmalige Firsorgetatigkeiten

c. die Ausibung schulbehérdlicher Befugnisse

Mitgliedschaft

Mitglieder des Elternvereines kénnen Eltern oder Erziehungsberechtigte der Schiilerinnen sein, sowie
Bezugspersonen der Schiilerinnen in einer elternahnlichen Funktion, sofern eine erziehungsberechtigte
Person schriftlich zustimmt.

Vor der Konstituierung des Vereines erfolgt die Aufnahme der Mitglieder durch die Proponent/innen,
nach der Konstituierung durch den Elternausschuss

Die Mitgliedschaft erlischt

a) wenn das Kind aus der Schule ausscheidet - bei gewahlten Funktionaren erst mit Ablauf der
Funktionsperiode,

b) durch Austritt
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c) auf Grund eines Beschlusses des Elternausschusses, wenn das Mitglied den Mitgliedsbeitrag
durch mehr als vier Monate trotz schriftlicher Aufforderung nicht geleistet hat

d) auf Grund eines Beschlusses des Elternausschusses, wenn ein Mitglied durch sein Verhalten den
Vereinszweck oder das Ansehen des Vereines schadigt.

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder haben das Recht,

a) anden Hauptversammlungen des Vereines mit beschlieRender Stimme und
b) anden Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen, sowie
c) inden Elternausschuss gewahlt zu werden.
Die Mitglieder sind verpflichtet,
d) den Vereinszweck zu fordern, und

e) die Mitgliedsbeitrdge plinktlich zu entrichten.

§5 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes

a) Die fur den Vereinszweck notwendigen Mittel werden durch Mitgliedsbeitrdge, Spenden, Ertragnisse
von Vereinsveranstaltungen, Sammlungen, Buffets, Schenkungen und dhnlichem, aufgebracht.

b) Die Hohe des Mitgliedsbeitrages wird jahrlich in der Hauptversammlung fir das kommende Schuljahr
festgesetzt.

c) An derselben Schule entrichten die Mitglieder den Mitgliedsbeitrag unabhéngig von der Zahl der
diese Schule besuchenden Kinder nur einmal.

d) Mitglieder, die Mitgliedsbeitrage auch an Elternvereine an anderen 6ffentlichen oder mit
Offentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen zu leisten haben, entrichten den halben Mitgliedsbeitrag

§6 Vereinsjahr

Das Vereinsjahr beginnt mit dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung und endet mit dem Tag der
nachsten ordentlichen Hauptversammlung. Die ordentliche Hauptversammlung muss innerhalb der
ersten drei Monate des Schuljahres abgehalten werden (siehe 0 (1)).

§7 Organe des Elternvereines

Die Geschafte des Elternvereines werden besorgt
a) von der Hauptversammlung
b) vom Vorstand
c) vom Elternausschuss

d) von Obfrau/Obmann, im Falle deren Verhinderung durch ihre/seine Stellvertreter/in

§8 Ordentliche Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung findet alljahrlich in den ersten drei Monaten des Schuljahres statt. Die Sitzung
kann auch virtuell stattfinden.

2. Die Einladung der Mitglieder hat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und per Kundmachung auf
der Schulhomepage/Elternvereinsseite und elektronisch per Mail Giber die Klassenelternvertreter
spatestens 14 Tage vorher zu erfolgen

Die Hauptversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfahig.

4. Beider Hauptversammlung sind alle anwesenden Eltern und Erziehungsberechtigten stimmberechtigt,
die das Recht zur Mitgliedschaft haben.

5. Alle Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Beschllsse, mit denen das Statut des
Vereins gedandert oder der Verein aufgelost werden soll, bediirfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen giiltigen Stimmen.
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6. Uber die Hauptversammlung ist ein Beschlussprotokoll zu fiihren.

7. Der Hauptversammlung obliegt die

a) Entgegennahme und Genehmigung des Tatigkeitsberichtes der Obfrau/des Obmannes und der
Kassierin/ des Kassiers nach Anhérung der Rechnungsprifer

b) Wahl und Enthebung des Vorstandes (Obfrau/Obmann, deren Stellvertreter, Schriftfihrer,
Kassier und deren allfillige Stellvertreter/innen), von zwei Rechnungspriifern

c) Beschlussfassung tiber den Mitgliedsbeitrag fiir ein Vereinsjahr
d) Beschlussfassung iiber Anderung der Statuten

e) Beschlussfassung tiber die Auflassung des Vereines

f) Beschlussfassung tiber Antrage des Elternausschusses

g) Beschlussfassung tiber Antrdge von Mitgliedern, wenn diese Antrage mindestens acht Tage
vorher schriftlich bei der Obfrau/dem Obmann eingebracht wurden.

h) Beschlussfassung Giber sonstige Antrdge von Mitgliedern, wenn die Behandlung dieser Antrage
von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
verlangt wird.

§9 AulRerordentliche Hauptversammlung

a) Eine auBerordentliche Hauptversammlung ist binnen vier Wochen einzuberufen, wenn es von der
Mehrheit der Ausschussmitglieder oder von mindestens einem Zehntel der Vereinsmitglieder
schriftlich verlangt wird.

b) Die Bestimmungen Uber die Einladung und Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung
finden auch auf die auRerordentliche Hauptversammlung Anwendung. In der auRerordentlichen
Hauptversammlung kénnen erforderlichenfalls auch die in Punkt §8 erwdhnten Angelegenheiten
verhandelt und der Beschlussfassung zugefiihrt werden.

§10 Vorstand

§11

a) Der Vorstand wird von Obmann/Obfrau, Schriftfihrer/in, Kassier/in sowie deren Stellvertreter/innen
gebildet.

b) Der Vorstand tritt auf Einladung des Obmanns/der Obfrau, oder bei dessen Verhinderung durch
dessen/deren Stellverterter/in, zusammen.
c) Der Vorstand hat die Aufgaben:

° den Obmann/die Obfrau in Entscheidungen zu beraten, die vom Elternausschuss an diese/n
delegiert wurden

e Beschliisse zu Fragen zu fassen, die vom Elternausschuss an den Vorstand delegiert wurden

e Protokolle der Vorstandssitzungen sind den Vorstandsmitgliedern und dem Elternausschuss
zuganglich zu machen.

Elternausschuss

1) Die Geschéfte des Elternvereines werden, soweit sie nicht der Hauptversammlung ausdriicklich
vorbehalten sind bzw. durch Beschluss der Hauptversammlung an Obfrau/Obmann oder Vorstand
libertragen werden, vom Elternausschuss besorgt.

2) Der Elternausschuss besteht aus dem Vorstand und den Klassenelternvertretern. Es sollte nach
Moglichkeit jede Klasse vertreten sein.

3) Der Elternausschuss wahlt alljahrlich in seiner Sitzung drei Vertreterinnen und drei
Stellvertreterinnnen in den Schulgemeinschaftsausschuss.

4) Die Ausschusssitzungen werden von Obfrau/Obmann, im Falle der Verhinderung vom/von
Stellvertreter/in einberufen und geleitet, diese konnen auch virtuell stattfinden.
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5) Der Elternausschuss ist binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn es flinf Mitglieder schriftlich
verlangen.

6) Der Elternausschuss ist bei Anwesenheit eines Drittel der Mitglieder beschlussfahig. Bei statuten-
konform ausgesandter Einladung ist der Ausschuss jedenfalls nach einer Wartezeit von zehn
Minuten beschlussfahig, wenn zumindest 6 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und kein
schriftlicher Einwand eines Ausschussmitglieds gegen die Abhaltung der Sitzung vorliegt.

7) Der Elternausschuss fasst Beschliisse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt.

8) Der Elternausschuss kann mit der Durchfiihrung bestimmter Aufgaben (Veranstaltungen usw.) auch
Vereinsmitglieder betrauen, die nicht dem Ausschuss angehoren.

9) Protokolle von Sitzungen des Elternausschusses sind allen Ausschussmitgliedern und auf Anfrage
auch allen Mitgliedern des Elternvereins zuganglich zu machen.

§11 Vertretung und Verwaltung des Elternvereines

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Die Obfrau/der Obmann
a) vertritt den Verein nach aulRen

b) besorgt die Geschifte des Vereines, soweit sie nicht der Hauptversammlung oder dem Ausschuss
Ubertragen sind

c) fihrt den Vorsitz bei allen Versammlungen und Sitzungen des Vereines
d) st einer der Vertreter der Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuss.
Im Falle der Verhinderung wird die Obfrau/der Obmann durch den/die Stellvertreter/in vertreten.

Alle vom Verein ausgehenden Schriftstiicke bediirfen zu ihrer Gultigkeit der Unterschrift der Obfrau/des
Obmannes und der Schriftfihrer/in. In Geldangelegenheiten unterzeichnen Obfrau/Obmann und
Kassier/in.

Dem/der Schriftfiihrer/in bzw. dem Schriftflihrer-Stellvertreter/in obliegt die Flihrung der Protokolle
und die Ausfertigung von Schriftstiicken des Vereines (mit Unterstiitzung der Obfrau/Obmann)

Dem/der Kassier/in mit Unterstitzung seines/r Stellvertreters/in obliegt
e die Einhebung der Gelder des Elternvereines (Mitgliedsbeitrage, Spenden usw.),
e deren Verwendung nach den Beschllissen der Vereinsorgane,
e die ordnungsgemalie Buchfiihrung liber das Vereinsvermdogen.

Die zwei Rechnungsprifer haben die

e widmungsgemadRe Verwendung der Gelder des Elternvereins auf Grund der gefassten
Beschliisse festzustellen,

e die Buchfiihrung und alle Unterlagen zu prifen und

e (iber das Ergebnis der Uberpriifung alljihrlich der Hauptversammlung sowie auf dessen
verlangen dem Elternausschuss zu berichten.

Rechnungsprifer/innen dirfen kein anderes Amt im Elternverein bekleiden.

§12 Teilnahme an Elternvereinsversammlungen

Uber eine Einladung des Elternvereinsvorstandes kédnnen auch vereinsfremde Personen (Schulleiter, Lehrer,
Schiiler, Schularzt usw.) an den Sitzungen des Elternvereins teilnehmen. Sie haben nur beratende Stimme.

§12 Schiedsgericht

a) Streitigkeiten, die sich aus dem Vereinsverhéltnis ergeben, sind durch ein von den streitenden Parteien

b)

einzusetzendes Schiedsgericht zu behandeln.

Jeder der streitenden Teile wahlt zwei Vereinsmitglieder zu Schiedsrichtern. Diese wahlen einen
Vorsitzenden aus den Kreisen der Vereinsmitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit.
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c) Konnen sich die Mitglieder des Schiedsgerichtes nicht (iber den Vorsitzenden einigen, entscheidet
unter den Vorgeschlagenen das Los. Dieses zieht das an Jahren dlteste Mitglied des Schiedsgerichtes.

d) Das Schiedsgericht ist nur bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern beschlussfahig und
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.

e) Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind vereinsintern endgiiltig oder gegen die Entscheidung ist
keine vereinsinterne Berufung moglich.

§13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

1) Der Vorstand fasst seine Beschliisse mit einfacher Stimmmebhrheit, bei Stimmgleichheit gibt die
Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

2) Bei Gefahr im Verzug ist der Vorsitzende/ die Vorsitzende berechtigt, auch in Angelegenheiten,
die in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener
Verantwortung selbstandig Anordnungen zu treffen, im Innenverhéltnis bedirfen diese jedoch
der nachtraglichen Genehmigung durch das zusténdige Vereinsorgan.

§14 Auflosung des Vereines

a) Die Auflésung kann nur in einer Hauptversammlung beschlossen werden, bei der mindestens die
Halfte der Mitglieder anwesend ist. Die Auflésung muss als Tagesordnungspunkt in der schriftlichen
Einladung ausdriicklich angefihrt sein.

b) Zu einem Beschluss lber die Auflosung ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen
notwendig.

c) Die Hauptversammlung hat auch zu beschlieBen, welchen gemeinniitzigen Zwecken das
Vereinsvermoégen zuzufiihren ist.

d) Im Falle einer behordlichen Auflosung fallt das Vermégen an den Schulerhalter.

Wien, am 04.10.2023

/%/\’\ M 2023-10-09T07:20:28+02:00 m 2023-10-11T12:54:46+02:00

DI Sonja MIKULA Christa Gerhold Wolf

Vorsitzende Schriftfiihrerin


https://www.getinsign.de/trust/

		2023-10-11T10:54:47+0000
	Unterschrieben von chgewo@gmail.com
Die Signatur enthält einen handschriftlichen Namenszug des Unterzeichners und entspricht einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß eIDAS-Verordnung. Der Unterzeichner hat vorab folgender Einwilligung zur Datenverarbeitung zugestimmt:
Im Rahmen der elektronischen Unterschrift werden Ihre Schreibgeschwindigkeit, Schreibrichtung, Schreibpausen und ggf. Druckstärke (Daten besonderer Kategorie) erfasst und verschlüsselt gespeichert. Dies erfolgt zum Nachweis, dass die Unterschrift von Ihnen geleistet wurde. Bei Nichteinwilligung in die Verarbeitung dieser Daten haben Sie die Möglichkeit, auf Papier zu unterschreiben. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Issuer:C=DE, ST=Germany, L=Marzling, CN=iS2 AG Marzling, EMAILADDRESS=iS2 AG Marzling, OU=Software, O=iS2 AG Marzling,SerialNumber:1405516853734
Hash: b185557d0a09e470bd738041c06ee34c3124c0c0834fc41e4e3d00ead5d5693e


		2023-10-09T05:20:29+0000
	Unterschrieben von sonja.mikula@chello.at
Die Signatur enthält einen handschriftlichen Namenszug des Unterzeichners und entspricht einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß eIDAS-Verordnung. Der Unterzeichner hat vorab folgender Einwilligung zur Datenverarbeitung zugestimmt:
Im Rahmen der elektronischen Unterschrift werden Ihre Schreibgeschwindigkeit, Schreibrichtung, Schreibpausen und ggf. Druckstärke (Daten besonderer Kategorie) erfasst und verschlüsselt gespeichert. Dies erfolgt zum Nachweis, dass die Unterschrift von Ihnen geleistet wurde. Bei Nichteinwilligung in die Verarbeitung dieser Daten haben Sie die Möglichkeit, auf Papier zu unterschreiben. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Issuer:C=DE, ST=Germany, L=Marzling, CN=iS2 AG Marzling, EMAILADDRESS=iS2 AG Marzling, OU=Software, O=iS2 AG Marzling,SerialNumber:1405516853734
Hash: b185557d0a09e470bd738041c06ee34c3124c0c0834fc41e4e3d00ead5d5693e




